
  

Der Überblick führt auf, was Sie in Be-

zug auf gärtnerisch genutzte Grund-

stücke beachten sollten. 

klären Sie, ob ihr Grundstück im Innen- 

oder Außenbereich liegt 

beachten Sie den eingeschränkten 

Rodungszeitraum für Hecken (erlaubt 

vom 01.10. bis 28./29.02.) 

beachten Sie Baumschutzsatzungen 

beachten Sie Pflanzauflagen von Be-

bauungsplänen 

beachten Sie Naturdenkmale 

beachten Sie Schutzgebietsaus-

weisungen (LSG, GLB) 

ggf. Eingriffsgenehmigung beantragen 

ggf. Ausnahme/Befreiung beantragen 

prüfen Sie vor der Entnahme, ob Vögel 

oder Fledermäuse geschädigt werden 

könnten 

Informieren Sie sich bei Unklarheiten 

vorab bei Ihrer Kommune oder der 

unteren Naturschutzbehörde des 

Kreises 

 

 

 

Kreis Heinsberg 

untere Naturschutzbehörde 

Das Bundesnaturschutzgesetz - kurz 

BNatSchG - regelt in §§ 14 und 15, was 

als Eingriff zu werten ist und welche 

Pflichten dem Verursacher zukommen.  

Darüber hinaus beschreibt § 39 

BNatSchG, wann und unter welchen 

Umständen das Roden von Gehölzen 

zulässig ist, sowie den Umgang mit 

wildlebenden Tierarten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Verstößen drohen gemäß den Buß-

geldvorschriften des § 69 BNatSchG 

Geldstrafen von bis zu 10.000 €.  
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Nicht erlaubt: 

Heckenrodung 

im April 
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Welche Einschränkungen in Ihrem 

Garten wirksam sind, hängt von der Lage 

ab. So unterscheidet man grob zwischen 

Innen- und Außenbereich. 

 

 

Zum Innenbereich gehören alle Grund-

stücke der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile (z. B. durch Bebauungsplan 

ausgewiesen). Hier dürfen Sie auf Ihrem 

gärtnerisch genutzten Grundstück ganz-

jährig und ohne Genehmigung Bäume 

fällen. Ausgenommen sind Bäume, die 

als Naturdenkmal eingetragen sind, 

sowie Gehölze, die im Rahmen eines Be-

bauungsplanes festgesetzt sind. Im 

Selfkant und in Wegberg-Dalheim gilt 

zudem eine Baumschutzsatzung. Dort 

ist das Fällen von Bäumen nur mit einer 

Ausnahmegenehmigung möglich. Ob Ihr 

Grundstück betroffen ist, erfahren Sie 

bei  Ihrer  Kommune  oder  der  unteren 

                       Naturschutzbehörde (uNB) 

                                                   des Kreises. 

Hecken und Gebüschen kommt eine be-

sondere Regelung zu. Denn diese dürfen 

Sie - unabhängig von der Lage des 

Grundstücks - nur in der Zeit vom 01. 

Oktober bis zum 28. (bzw. 29.) Februar 

entnehmen. Außerhalb dieser Zeit 

dürfen Sie lediglich den jährlichen Zu-

wachs zurückschneiden (Pflegeschnitt). 

Diese spezielle Regelung dient vor allem 

dazu, Vögel mit ihren Nestern und 

Jungtieren zu schützen. Die Art der 

Hecke - ob Buche oder Thuja - spielt 

dabei keine Rolle.  

 

 

Der Artenschutz ist generell immer bei 

der Entnahme von Gehölzen zu be-

achten. Sie müssen sich vor dem Fällen 

vergewissern, dass keine Vögel oder Fle-

dermäuse zu Schaden kommen. Sollten 

Sie z. B. eine aktive Vogelbrut in Ihrem 

Baum vorfinden, müssen Sie mit dem 

Fällen so lange warten, bis die Jungtiere 

ausgeflogen sind. 

Im Notfall ist die 

uNB zu informieren. 

 

 

 

Sobald Ihr Grundstück im sog. Außen-

bereich liegt, gilt das Entfernen von 

Bäumen, Sträuchern, Hecken etc. formal 

als Eingriff in Natur und Landschaft. 

Möchten Sie z. B. in Ihrem Garten den 

einzigen und noch dazu gesunden Baum 

fällen, ist dies als erheblicher Eingriff zu 

werten. Sie benötigen dann eine 

Genehmigung und sind als Verursacher 

verpflichtet, den Eingriff in gleich- oder 

höherwertiger Form zu ersetzen. Die 

Erheblichkeit eines Eingriffs ist jedoch 

von Fall zu Fall verschieden, daher em-

pfiehlt sich eine vorherige Rücksprache 

mit der uNB. 

 

 

Manche Grundstücke liegen (teilweise) 

in Landschaftsschutzgebieten (LSG) 

oder geschützten Landschaftsbestand-

teilen (GLB). Hier stehen alle Gehölze 

unter besonderem Schutz. Eine Ent-

nahme erfordert - neben der Ge-

nehmigungs- und Ersatzpflicht - auch 

eine Ausnahme bzw. Befreiung von den 

Schutzverboten.  

Informieren Sie sich vorab, welche Re-

gelungen auf Ihrem Grundstück be-

achtet werden müssen. 

 

 


